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Prüfungen

Die Lehrpersonen der Sekundarschule Liestal, Schulhaus Frenke beschliessen folgende Abmachungen bezüglich „benotete Arbeiten“ einzuhalten.
1)
Transparenz

-
Zu Beginn des Semesters müssen die Schülerinnen und Schüler über folgende Punkte informiert sein:



• Bereiche, in denen eine Note gesetzt wird (z.B. Heftführung).



• Kriterien, welche der Beurteilung zu Grunde liegen.



• Gewichtung der einzelnen Noten in jedem Fach.



• Das Verfahren zur Errechnung der Zeugnisnote.



Alle Einzelnoten werden laufend bekannt gegeben.


-
In den Prüfungen wird der erarbeitete Stoff abgefragt. Den Schülerinnen und Schülern sind die Themen der Prüfungsfragen vor der Prüfung bekannt.


-
Die Punktzahlen der einzelnen Aufgaben sollen auf dem Prüfungsblatt ersichtlich sein.


-
Benotete Arbeiten (Ausnahme: Hausaufgabenkontrollen) werden grundsätzlich angekündigt und im Klassenbuch eingetragen.
2)
Notenschluss

-
In der Zeit zwischen Dezember-Notenkonvent und Weihnachtsferien und zwischen Juni-Notenkonvent und Sommerferien finden keine benoteten Arbeiten für das folgende Semester statt.
3)
Anzahl benoteter Arbeiten

-
Pro Tag dürfen für den ganzen Klassenverband nicht mehr als 2 benotete Arbeiten, welche länger als 20 Minuten dauern, angesetzt werden.



Ausnahme: Für einzelne Schülerinnen und Schüler von Wahl- oder Typenwahlfächern ist eine dritte benotete Arbeit noch zulässig.


-
Pro Woche dürfen für den ganzen Klassenverband nicht mehr als 4 benotete Arbeiten, welche länger als 20 Minuten dauern, angesetzt werden.



Ausnahme: Für einzelne Schülerinnen und Schüler von Wahl- oder Typenwahlfächern ist eine fünfte benotete Arbeit noch zulässig.


-
Die Mindestanzahl der benoteten Arbeiten in einem Fach beträgt Anzahl Wochenstunden + 1.


-
In den Sprachfächern muss jede Zeugnisnote eine Anzahl Teilnoten aus den mündlichen Sprachbereichen enthalten.

4)
Heftnoten / Mitmachnote

Die Durchschnitte der Heftnoten, der mündlichen Beteiligung können mit reduzierter Gewichtung berücksichtigt werden. 

5)
Vorträge

Bei Vorträgen sind den Schülerinnen und Schülern die Kriterien und ihre Gewichtung für die Bewertung vorgängig schriftlich abzugeben.

Konventsbeschluss: 21.06.2011

























